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Mit dem Bebauungsplan „An der Ochsenstraße, 2. Änderung“, Karlsruhe Stupferich 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche Erweiterung des 
bestehenden  Firmengebäudes geschaffen werden. 

Der aus einer expansiven Unternehmensentwicklung resultierende Bedarf an zusätzlichen 
Arbeitsplätzen und Flächen erfordert eine kurzfristige  Realisierung einer baulichen 
Erweiterung am Standort Karlsruhe. Zur Standortsicherung hat das Unternehmen 
(Vorhabenträger) im Jahr 2000 die an den Bestand anschließenden Erweiterungsflächen 
von der Stadt Karlsruhe erworben. 

Die städtebauliche Verträglichkeit der Dichte wurde überprüft. Sie trägt gleichzeitig dem 
Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden Rechnung. 

Die festgesetzte GRZ resultiert in erster Linie aus der notwendigen direkten Verbindung 
der beiden ersten Bauabschnitte in beiden Richtungen mit den weiteren Bauabschnitten. 
Auch die ausgesprochene Lagegunst der Fläche in unmittelbarer Nähe der Autobahn BAB 
8 spricht für eine möglichst optimale Ausnutzung der Fläche. 

Um nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt durch den erhöhten Versiegelungs- grad 
des Bodens entgegenzuwirken, werden folgende Maßnahmen getroffen. 

Es wird festgesetzt, dass die Dachflächen - mit Ausnahme eines Anteils für Technik- 
flächen - zu begrünen sind. Dabei wird für die Flachdächer (FD) eine Substratstärke 
festgesetzt, die eine extensive Begrünung ermöglicht. Auf diese Weise wird die 
Durchgrünung des Gebietes gestärkt, der Abfluss des Niederschlagswassers wird 
verzögert und die Kanalisation so entlastet. 

Dabei werden auch die schalltechnischen Belange mitberücksichtigt. 
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